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Bistum Salerno wurde auch erst im letzten Viertel des 10. Jahrhun-
derts zum Erzbistum erhoben73. Die Bischofsliste von Tarent ist
umstritten, doch läßt sich erstmals sicher ein Erzbischof von Gnaden
des Patriarchen von Konstantinopel mit Johannes 978 namhaft ma-
chen74. Ende des 11. Jahrhunderts und wohl nicht lange nach der end-
gültigen normannischen Eroberung von Tarent durch Robert Guiscard
1080 existierte allerdings unzweifelhaft auch in Tarent ein lateinisches
Erzbistum. Bari dagegen wurde als Sitz des Katepanats Italia in byzan-
tinischer Zeit schon in der Mitte des 10. Jahrhunderts in den Rang
eines Erzbistums erhoben und 1024/1025 mit Canosa vereinigt; Papst
Johannes XIX. hat Bari/Canosa als lateinisches Erzbistum aner-
kannt75. Zur Zeit der Erstbezeugung des Fürstenweiheordo residier-
ten also in Benevent, Salerno, Capua, Tarent und Bari Erzbischöfe;
damit wäre eine notwendige Bedingung für die Anwendung des Wei-
heordo erfüllt. Zum Erzbischof mußte aber auch noch die Hauptper-
son, der ‘Fürst’ treten, und zwar einer, der durch Salbung in sein Amt
gebracht wurde. Das Problem spitzt sich also auf die Frage zu, in wel-
chen süditalienischen Fürstentümern der Herrscher durch Salbung ins
Amt gebracht wurde und ob das gegebenenfalls schon für die langob-
ardische Zeit galt76.
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